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 Veröffentlicht am 30.09.1987

Norm

AngG §30 Abs2

Rechtssatz

Bei ernstlicher Erfüllungsverweigerung durch den Arbeitnehmer ist der Arbeitgeber nicht gehalten, zuzuwarten, ob der

Arbeitnehmer sich nicht doch noch zur Zuhaltung des Vertrages entschließt und zum vereinbarten Termin mit der

Arbeit beginnt; dem Arbeitgeber muß vielmehr eine sofortige Disposition zugebilligt werden.

Entscheidungstexte

9 ObA 96/87

Entscheidungstext OGH 30.09.1987 9 ObA 96/87

Schlagworte
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